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Ablehnung der Behandlung durch Ärztinnen und Ärzte bei Weige-

rung der Patientin oder des  Patienten, die Kenntnisnahme der In-

formationen nach Art. 13 DSGVO durch Unterschrift zu bestätigen 

Die Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder sprechen sich dage-

gen aus, dass Ärztinnen und Ärzte oder andere Angehörige von Gesundheitsberufen 

die Behandlung ablehnen oder die Verweigerung der Behandlung androhen, wenn 

die Patientin oder der Patient die Informationen nach Art. 13 DSGVO nicht mit ihrer 

oder seiner Unterschrift versieht. Eine solche Praxis ist nicht mit der DSGVO verein-

bar.  

Die Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO bezweckt lediglich, dass der Patientin 

bzw. dem Patienten die Gelegenheit gegeben wird, die entsprechenden Informatio-

nen einfach und ohne Umwege zu erhalten. Sie oder er muss diese jedoch nicht zur 

Kenntnis nehmen, wenn sie oder er dies nicht möchte. 

Um seinen Nachweispflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde nachzukommen, 

kann der Verantwortliche das Aushändigen der Information vermerken oder einen 

konkreten Verfahrensablauf betreffend die Umsetzung der Informationspflicht doku-

mentieren, aus dem hervorgeht, wie die Patientin oder der Patient die Informationen 

im Regelfall erhält. 


